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 Veröffentlicht am 10.04.2024

Norm

ABGB §1295

1. ABGB § 1295 heute

2. ABGB § 1295 gültig ab 01.01.1917 zuletzt geändert durch RGBl. Nr. 69/1916

Rechtssatz

Eine Verp4ichtung zu erhöhter Aufmerksamkeit, Vorsicht und gegebenenfalls zum Anhalten aufgrund der

Einfahrsituation im Sinn der FIS-Regel Nr. 5 besteht im Allgemeinen nur bis zu jenem Zeitpunkt, in welchem der

Schifahrer dem herrschenden Verkehr auf dem - auch von seinem Kollisionsgegner benutzten - betre<enden

Pistenabschnitt angepasst ist.
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